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R a h m e n v e r t r a g  ü b e r  f r e i e  M i t a r b e i t
zwischen und
 

                   Thomas Mustermann IBJ Software GmbH
                   Testgasse 14 Marktplatz 6

                   D – 19999 Musterstadt 72355 Schömberg

(Sitz: Mozartstraße 1, 72358 Dormettingen)

- im folgenden  "Auftragnehmer" genannt - - im folgenden "Auftraggeber" genannt -

1. Vertragsgegenstand
(1) Der Auftragnehmer wird als freier Mitarbeiter im Auftrag des Auftraggebers im EDV-Bereich

insbesondere Softwareentwicklung, Systembetreuung, Schulung und Beratung ausführen.
(2) Der Rahmenvertrag beinhaltet die allgemeinen Vereinbarungen für die Vergabe und

Durchführung von Aufträgen des Auftraggebers an den Auftragnehmer. Diese Verein-
barungen gelten für die Einzelverträge, soweit dort nicht abweichende Vereinbarungen
getroffen werden.

(3) Der Auftraggeber erteilt dem Auftragnehmer jeweils Einzelaufträge. Art, Umfang und Dauer
der Tätigkeit des Auftragnehmers ergeben sich aus dem jeweiligen Einzelauftrag.

(4) Der Auftragnehmer kann jederzeit Angebote zur Übernahme von Aufträgen ablehnen.
(5) Der Auftragnehmer ist in der Bestimmung seines Arbeitsortes und seiner Arbeitszeit frei; er

hat sich dabei jedoch an sachlichen Notwendigkeiten zu orientieren (z. B. Beachtung der
Zeiten der Schließung der Büros des Kunden des Auftraggebers).

(6) Der Auftragnehmer ist berechtigt, eigenes Personal zur Erledigung des Auftrages einzu-
setzen, sofern das Personal über die nötige Qualifikation und Zuverlässigkeit für die
Erfüllung des Auftrages verfügt. Lehnt der Kunde des Auftraggebers einen Mitarbeiter des
Auftragnehmers ab, wird der Auftragnehmer einen anderen Mitarbeiter zur Durchführung
des Auftrages zur Verfügung stellen.
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2. Vergütung
(1) Die Vergütung wird bei der Vergabe des jeweiligen Einzelauftrages vereinbart. 
(2) Mit der Vergütung gemäß (1) sind sämtliche Kosten abgegolten. Insbesondere werden

keine weiteren Spesen, Reisekosten und Nebenkosten bezahlt.
(3) Steuern und etwaige Sozialversicherungsbeiträge führt der Auftragnehmer selbst ab.

3. Abrechnung der vom Auftragnehmer erbrachten Leistungen
(1) Bei Abrechnung nach Zeitaufwand erstellt der Auftragnehmer jeweils innerhalb der ersten

fünf Werktage des Folgemonats eine Abrechnung für den Vormonat.
(2) Die Vergütung wird erst fällig, wenn der Kunde den Leistungsnachweis des Auftragnehmers

anerkannt hat.
(3) Rechnungen des Auftragnehmers sind spätestens 30 Tage nach Rechnungserhalt zu

zahlen, sofern die Voraussetzungen nach (1) und (2) vorliegen.

4. Vertragsdauer / Kündigung
(1) Das Vertragsverhältnis beginnt mit Unterzeichnung des Vertrages durch beide Parteien und

ist auf unbestimmte Zeit abgeschlossen.
(2) Der Vertrag kann von beiden Seiten mit einer Kündigungsfrist von 6 Wochen zum Quartals-

ende gekündigt werden.
(3) Laufende und vereinbarte Aufträge müssen jedoch auch nach Beendigung des Vertrages

vereinbarungsgemäß abgewickelt werden.
(4) Einzelverträge können mit einer Frist von vier Wochen zum Monatsende gekündigt werden,

sofern im Einzelvertrag keine abweichende Vereinbarung getroffen wurde.
Beendet der Kunde des Auftraggebers das dem Einzelvertrag zwischen Auftraggeber und
Auftragnehmer zugrunde liegende Projekt vorzeitig oder bricht dieses Projekt ab, können
beide Seiten den Einzelvertrag mit einer Frist von sieben Tagen kündigen.

(5) Die Kündigung aus wichtigem Grund ist jederzeit möglich.
(6) Die Kündigung bedarf der Schriftform.

5. Eigentum und Urheberrechte
(1) Das Eigentum an der Software geht mit der Herstellung, die vom Auftragnehmer für den

Auftraggeber erfolgt, auf den Auftraggeber über.
(2) Ist die Software urheberrechtlich geschützt, gewährt der Auftragnehmer dem Auftraggeber

ein ausschließliches, zeitlich und räumlich unbeschränktes Nutzungsrecht an der Software.
(3) Im Falle eines urheberrechtlichen Schutzes umfaßt das Nutzungsrecht die Herstellung, den

Gebrauch und den Verkauf der Software. Des weiteren darf der Auftraggeber Unterlizenzen
erteilen.
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6. Unterlagen, technische Mithilfe, Einweisung
(1) Der Auftragnehmer verpflichtet sich, dem Auftraggeber alle Informationen über den Ver-

tragsgegenstand zu geben und ihm seine Erfahrung sowie die von ihm angewandten
Methoden mitzuteilen.

(2) Der Auftragnehmer liefert dem Auftraggeber sämtliche Programme (Quellenprogramm,
Objektprogramm) und Prozeduren, das Begleitmaterial, das Benutzerhandbuch und das
Bedienerhandbuch. Die Unterlagen müssen so gestaltet sein, daß ein durchschnittlich
qualifizierter Programmierer hiermit arbeiten kann.

7. Änderungsverlangen
(1) Solange der Auftragnehmer den Vertragsgegenstand nicht geliefert oder fertiggestellt hat,

kann der Auftraggeber jederzeit Änderungen gegenüber dem Pflichtenheft, der Programm-
beschreibung oder den auf die Programmbeschreibung folgenden Entwicklungsstufen
verlangen. 

(2) Soweit das Änderungsverlangen Auswirkungen auf das vertragliche Leistungsgefüge
(Höchstbetrag der Vergütung, Fristen) hat, werden die Vertragspartner unverzüglich vor Be-
ginn der Änderungen eine schriftliche Anpassung der vertraglichen Regelungen
vornehmen. Unerhebliche Auswirkungen bleiben außer Betracht. Legt der Auftragnehmer
nicht innerhalb von zwei Wochen ab Zugang des Änderungsverlangens schriftlich dar, daß
aus seiner Sicht die erforderlichen Änderungen eine Anpassung der vertraglichen
Regelungen erforderlich machen, wird er die geänderte Leistung im Rahmen der
vorhandenen Bestimmungen ausführen.

8. Geheimhaltung, Vertragsstrafe, Rückgabe von Unterlagen
(1) Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die ihm anvertrauten Unterlagen (numeriert und vom

Auftraggeber registriert) und die ihm vom Auftraggeber oder dem Kunden vermittelten Er-
kenntnisse geheimzuhalten und alle Informationen über den Auftraggeber und den Kunden,
die er im Rahmen der Auftragsdurchführung erlangt, mit absoluter Verschwiegenheit zu be-
handeln.

(2) Der Auftragnehmer wird seine Mitarbeiter und Erfüllungsgehilfen in gleicher Weise ver-
pflichten.

(3) Informationen, die allgemein bekannt sind, fallen nicht unter diese Geheimhaltungsver-
pflichtung.

(4) Für jeden Fall der Zuwiderhandlung unter Verzicht auf die Einrede des Fortsetzungszu-
sammenhangs zahlt der Auftragnehmer an den Auftraggeber eine Vertragsstrafe in Höhe
von EUR 2.500,-- (in Worten: Zweitausendfünfhundert Euro).

(5) Der Auftraggeber ist des weiteren berechtigt, einen über die Vertragsstrafe hinausgehen-
den Schaden zusätzlich geltend zu machen.

(6) Der Auftragnehmer hat die ihm zur Verfügung gestellten Unterlagen während der Dauer
des Vertrages auf Anforderung, nach Beendigung des Vertrages unverzüglich unauf-
gefordert an den Auftraggeber zurückzugeben.

(7) Der Auftragnehmer ist nicht berechtigt, an solchen Unterlagen ein Zurückbehaltungsrecht
auszuüben.
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  9.  Loyalitätsverpflichtung
(1) Die gesondert abgeschlossene schriftliche Loyalitätsverpflichtung des Auftragnehmers

gilt im Rahmen des heute abgeschlossenen Vertrages in unveränderter Weise weiter.
Die Frist von 12 Monaten beginnt mit dem letzten Kundenkontakt des Auftragnehmers.

10. Sonstige Bestimmungen
(1) Änderungen und Ergänzungen des Vertrages bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schrift-

form.
(2) Auf alle aus diesem Vertrag oder im Zusammenhang damit entstehenden Rechtsbeziehun-

gen zwischen den Vertragspartnern findet das Recht der Bundesrepublik Deutschland
Anwendung.

(3) Sind oder werden einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam, so wird dadurch
die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die Vertragspartner werden in
diesem Fall die ungültige Bestimmung durch eine andere Bestimmung ersetzen, die dem
wirtschaftlichen Zweck der weggefallenen Regelung in zulässiger Weise am nächsten
kommt.

(4) Soweit der Auftragnehmer Kaufmann ist, wird Balingen als Gerichtsstand vereinbart; im
übrigen ist Gerichtsstand der Sitz des jeweiligen Beklagten.

___________________, ________________ Schömberg, _________________

____________________________________
(Auftragnehmer) IBJ Software GmbH

Geschäftsführer Wolfgang Jenter


